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Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons

Sitzung vom 23. März 1967

1158, Baulinien. Am 30. November 1966 ersuchte cler Ge-

meinderat Höri um Genehmigung seines Beschlusses vom 30'

Aprit 1965 betreffend die Abänderung von Baulinien an cler

Fuhrstrasse III. Kl. Die Veröffentlichung im kantonalen
Amtsbtatt erfolgte am 21. Januar 1966 mit gleichzeitiger
schriftlicher Mitteilung an clie betroffenen Grundeigentümer.
Ein gegen die Voriage eingereichter Rekurs wurde am 14.

April 1966 infolge Rückzugs aìs erletligt abgeschrieben. Ge-

mäss Zeugnis des Bezirksrates Bülach vom. 30. November 1966

sind gegen clen vorstehendetr Beschluss keine Rekurse mehr
anhängig.

I)er Regierungsrat hat mit den Reschlüssen Nr. 
-381U

_ryry_lpd Nr..780/1961 auf Ersuchen cles Gemeinderates Höri
àn der tr'uhrsfrasse IIL Kl. Baulinien mit einem Abstand von
20 m genehmigt. Im Jahre 1966 wurd.e die Fuhrstrasse, welche
Endhöri mit Grafschaft im Gemeind"ebann Niederhasli ver-
bind.et, zwischen der Wehntaltrlstrasse I. Kl. Nr. 2 und der
Sonnenbühlstrasse ausgebaut, ela sie mit ihrer chaussierten
Fa,hrbahn clem zunehmenclert iMotorfa,hrzeugverkehr nicht
rnehr gewachscn war. Für die nunmehr 7 m breite Fahr-
bahn mit beidseitigen Gehwegen von 2 m genügt der beste-
hende Baulinienabstand von 20 m nicht mehr, da ilie sich dar-
aus ergebenden Vorgartentiefen von 4,5 m als zu gering zlube-
trachten sind. Mit einem Baulinienabstand von 24 m berück-
sichtigt clie neue Vorlage diesen Gesichtspunkt und gewährlei-
stet Vorgartentiefen von je 6,5 m. Die neue Baulinie schliesst
bei der Einmündung in die 'W-ehntalerstrasse I. Kl. Nr. 2 an
clie bereits mit Direktionsverfügung Nr. 1879/1966 festgesetzte
Baulinie an.

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen.
Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der R,egierungsrat :

I. Der Beschluss des Gemeinderates Häri vom 30. April
1965 betreffend die åþrl*"jgfg_qer þþ!9g an der Fuhr-
strasse III. Kl., Teilstück Wehntalerstrasse I. Kl. Nr, 2 !!g
Sonnenbühlstrasse, wircl gemäss clem eingereichten Plan ge-

ñiùûribt.
II. Der Gemeinderat Höri wird eingeladen, clie vorste-

hende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen.
III. Mitteilung an den Gemeinderat Höri unter Rücksen-

dung eines Planexemplares mit Genehmigungsvermerk, an
den Bezirksrat Bülach sowie an die Direktion der öffentli-
ehen Bauten.

Zituicl¡ den 23. Mtuz1967

Vor clem .R'c gierungsrate,
Der Staatsschreihet:
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